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 Veröffentlicht am 15.05.1997

Norm

ABGB §870 A

Rechtssatz

Wie bei den Irrtumsregeln ist die Geltendmachung von List auch dann ausgeschlossen, wenn deren nachteilige

Wirkung in der Sphäre des Getäuschten später auf andere Weise wegfällt, also der vom Getäuschten angestrebte

Geschäftserfolg schließlich dennoch eintritt.
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